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ten und Grenzen der Compliance dar. Schließlich wird nochmals das Thema „Lernen“ auf-
gegriffen, diesmal indes aus der Perspektive „Lernen im Unternehmen“. Dabei wird auf Vo-
raussetzungen des Lernens, verschiedene Lerntypen und Wissenstransfer ebenso einge-
gangen wie auf den hier bestehenden Zusammenhang mit Formen der Verhaltensände-
rung und dem Überwinden von Widerständen. 

Das fünfte und letzte Kapitel des Buches beschäftigt sich kurz mit der Thematik, wie Com-
pliance wirksam umgesetzt werden kann. Ausgangslage für die Umsetzung wirksamer 
Compliance ist dabei nicht die „heile Welt“, sondern die systemimmanente Krise, deren Zu-
sammenhänge die Autoren zunächst erläutern. Sehr interessant sind die hier weiter verorte-
ten Ausführungen zum Spannungsverhältnis zwischen „Legalität“ und „Legitimität“ sowie 
deren Konstellationen und Schnittmengen in der Realität. Die Autoren erklären, dass aus 
Compliance-Sicht eine möglichst große Übereinstimmung von Legalität und Legitimität an-
zustreben ist und wie dies ggf. erreicht werden kann. Außerdem erläutern sie die große Ge-
fahr für Compliance-Verstöße, die sich in der Schnittmenge von illegalem aber als legitim 
eingestuftem Verhalten ereignen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es sich um ein lesenswertes, durchaus interes-
santes Werk handelt, welches die herkömmliche Betrachtungsweise  bereichern und den 
traditionellen Compliance-Horizont deutlich erweitern kann.  

Das Buch wirbt mit großer Praxisnähe und erhebt in seiner Einleitung den Anspruch, mit Hil-
fe der verhaltenswissenschaftlichen Perspektive eine wirksamere Gestaltung der Compli-
ance zu ermöglichen. Diesem Anspruch wird das Werk insofern gerecht als es dem Leser 
durch die Erweiterung des Blickwinkels neue Herangehensweisen sowie über die klassische 
Betrachtungsweise hinausgehende Anregungen zum Themengebiet Compliance gewährt. 
Der Leser erhält einen guten Überblick über die Materie der Verhaltenswissenschaften im 
Zusammenhang mit Compliance im Unternehmen. Allerdings bleibt es leider bei recht abs-
trakt gehaltenen Anregungen und Denkanstößen. Der Leser wird in weiten Teilen nicht pra-
xisgerecht „abgeholt“, sondern mit den aufgeworfenen Themen und Fragestellungen größ-
tenteils alleingelassen. Die Kapitel weisen zum Teil lose Aneinanderreihungen von Ein-
zelthemen unter Schlagworten bzw. Unterkapiteln ohne Verknüpfung und ohne erkennba-
res Eingehen auf den konkreten Praxisbezug auf. Auch wenn der Leser selbstverständlich 
eine individuelle Prüfung der im Buch vermittelten Anregungen sowie eine umfassende kri-
tische Selbstreflexion vor dem Hintergrund der eigenen Situation nur selbst vornehmen 
kann, hätte es sich angeboten, die oftmals sehr theoretischen und komplexen Ausführun-
gen mit einem stringenteren „roten Faden“ und mit mehr Praxisbezug, etwa mit konkreten 
Beispielen oder Fallanalysen zu gestalten. Insbesondere das sehr kurz geratene fünfte Kapi-
tel, in dem es gerade um die wirksame Umsetzung der Compliance geht, hätte deutlich aus-
führlicher und konkreter sein können. Hier hätten die Autoren die Möglichkeit ergreifen 
können, die äußerst interessanten und auch für die Compliance-Tätigkeit relevanten aber 
sehr abstrakten Ausführungen auf eine praxisbezogene Ebene zu hieven und dem Leser 
damit ein wertvolleres Rüstzeug an die Hand zu geben. Mit dem Hinweis darauf, dass der 
Leser sich die wünschenswerte Praxisnähe selbst erarbeiten muss, verdient das Werk auf-
grund des gelungenen Überblicks über die Materie dennoch eine klare Empfehlung für alle 
Praktiker, die ihre Perspektive im Arbeitsalltag erweitern und neue Denkanstöße für die 
Compliance hinzugewinnen möchten. 

 

Insolvenzrecht 

Rechtsanwalt Dr. Udo Michalsky, St. Ingbert/Koblenz/Saarbrücken 

Kayser/Thole, Insolvenzordnung, 8. Auf-
lage 

C.F. Müller, 8. neu bearbeitete Auflage, Heidelberg 2016, 2688 Seiten, 169,99 Euro. 

In der Reihe der Heidelberger Kommentare ist nunmehr der Kommentar zur Insolvenzord-
nung in der 8. Auflage erschienen. Während die Vorauflage noch von Dr. Gerhart Kreft her-
ausgegeben wurde, erscheint die  8. Auflage unter der Herausgeberschaft von Prof. Dr. 
Godehard Kaiser, der Vorsitzender Richter am für Insolvenzrecht zuständigen 9. Zivilsenat 
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des BGH ist, und Prof. Dr. Christoph Thole, der unter anderem Geschäftsführer und der Di-
rektor des Instituts für Internationales und Europäisches Insolvenzrecht an der Universität zu 
Köln ist. Zusammen mit einem hochkarätigen Team von Autoren, das sich sowohl aus Wis-
senschaftlern als auch aus Vertretern der Praxis zusammensetzt, werden die Insolvenzord-
nung, die Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung, die Vorschriften des SGB III über In-
solvenzgeld, die EuInsVO und die wesentlichen Vorschriften des EGInsO kommentiert. 

Die einzelnen Kommentierungen sind stets praxisnah und verhelfen bei der täglichen Arbeit 
zu schnellen Lösungen der sich bei der Fallbearbeitung stellenden Probleme. Die ersten 
zum ESUG ergangenen höchstrichterlichen Entscheidungen sind eingearbeitet. Die Erläute-
rungen erfolgen häufig unter Heranziehung konkreter Beispiele aus der Rechtsprechung, 
sodass sich auch der Bearbeiter, der nicht ständig im Insolvenzrecht „unterwegs“ ist, gut zu-
recht findet. 

Die insbesondere für die Strafrechtler relevante Kommentierung der strafbaren Insolvenz-
verschleppung (§ 15a Abs. 4 und 5 InsO) hat Prof. Dr. Andreas Ransiek von der Universität 
Bielefeld übernommen. Die Kommentierung deckt alle wesentlichen Punkte im Zusam-
menhang mit dem Vorliegen einer Insolvenzverschleppung von der Frage des tauglichen 
Täters des Sonderdeliktes über die eigentliche Tathandlung bis hin zu den subjektiven Tat-
bestandsmerkmalen ab. 

Als Fazit ist festzuhalten, dass das über 2.600 Seiten starke Werk sowohl dem Praktiker, der 
tagtäglich im Insolvenzrecht unterwegs ist, als auch demjenigen, der nur gelegentlich Be-
rührung mit der Insolvenzordnung hat, empfohlen werden kann. Die Kommentierung zu 
der strafbaren Insolvenzverschleppung reicht für die Beurteilung des Vorliegens einer Straf-
barkeit völlig aus. Für knifflige Fälle helfen die umfangreichen Verweise in den Fußnoten. 
Insgesamt ein guter, in der Praxis durchweg gute Dienste leistender Kommentar. 

 

 

 


